
Schützenverein „Gemütlichkeit“ 
 Unterpfaffenhofen e.V. 
 (BSSB-Vereinsnummer: 413047) 

 

 

 
Postanschrift:  Klaus-Jürgen Bartsch, Landsbergerstr. 7, 82110 Germering, Telefon 0170-5464445 

Vereinslokal:  Schützenheim, Berta-v.-Suttner-Str. 1, 82110 Germering, Telefon 089 / 8 40 26 71 

Bank:  Sparkasse Germering West, IBAN: DE41 7005 3070 0002 7764 09 (BIC: BYLADEM1FFB) 

Internet:  https://www.gemuetlichkeit-unterpfaffenhofen.de  

 
SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 

Bertha-von-Suttner-Str. 1, 82110 Germering 

An alle Germering, 24.09.2020 

Vereinsmitglieder 

 

Betrifft: Einschränkungen wegen der Corona-Situation 

 

 

Liebe Schützinnen, liebe Schützen, liebe Schützenjugend, 

 

wegen der aktuellen Lage bezüglich des Coronavirus‘ sind leider einige mehr oder weniger schwerwiegende 

Einschränkungen beim Vereinsleben notwendig: 

 

24.9.2020: 

Die Durchführung von Wettkämpfen ist grundsätzlich wieder erlaubt. Wir beschränken das bei uns auf die 

Rundenwettkämpfe. Das Hygienekonzept wurde entsprechend angepasst. 

 
27.8.2020 

Das Hygienekonzept wurde dahingehend geändert, dass nach der Sommerpause wieder ein geregeltes Jugend-

training möglich ist. 

7.7.2020: 

Wichtigste Erleichterung: es dürfen wieder alle Schießstände benutzt werden. D.h. es müssen keine Stände frei 

gelassen werden. Ansonsten sind die Einschränkungen und Verhaltensvorschriften unseres Hygienekonzepts 

nach wie vor gültig. 

13.6.2020: 

Unter strenger Beachtung des für uns angepassten Hygienekonzepts des BSSB ist wieder ein eingeschränkter 

Schießbetrieb möglich.  

03.6.2020: 

Die Vorlage für das Hygienekonzept des BSSB liegt jetzt vor. Wir werden demnächst eine Vorstandssitzung ha-

ben, welche die Umsetzung/Anpassung dieses Konzepts an unseren Verein zum Thema hat. Danach werden 

wir den Schießbetrieb, zumindest eingeschränkt, hoffentlich bald wieder aufnehmen können. Aber definitiv 

noch nicht zum frühest möglichen Zeitpunkt (8.6.2020). BSSB-Infos gibt es nach wie vor unter dem unten an-

geführten Link. 

 
26.5.2020: 

Es sieht so aus, als ob in absehbarer Zeit wieder ein Schießbetrieb möglich sein wird. Vorerst besteht die 

Sperre noch bis zum 7.6.2020 (https://www.bssb.de/verband-blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-

umgang-mit-dem-coronavirus.html). Der BSSB erarbeitet ein allgemeines Abstands-/Hygienekonzept für die 

Schützenvereine, lässt dieses genehmigen und gibt es dann an alle Vereine weiter. Diese können dann darauf 

aufbauen, es umsetzen und danach den Schießbetrieb wieder aufnehmen. 



 
14.5.2020: 

Die Sperrung der Indoorsportanlagen (d.h. auch der Raumschießanlagen, wie geschlossenen Schießstände offi-

ziell heißen) und Vereinsheime wurde bis zum 29.5.2020 verlängert (s. https://www.bssb.de/verband-

blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-umgang-mit-dem-coronavirus.html (die aktuellen Infos des BSSB 

sind ziemlich am Ende der Seite zu finden)). 

Also weiter abwarten, dass es besser wird. 

 
6.5.2020, nachmittags: 

Die Vereinsheime und Schießstände bleiben weiterhin (bis mind. 17.5.2020) geschlossen (s. Anhang und BSSB-

Homepage (https://www.bssb.de/verband-blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-umgang-mit-dem-

coronavirus.html). 

 

6.5.2020, vormittags: 

Ausschnitt aus der Mitteilung des bayrischen Staatsministeriums vom 5.5.2020: 

„... 

Sport 

Kontaktfreier Individualsport mit Abstand (z.B. Tennis, Leichtathletik, Golf, Segeln, Reiten (auch in der Halle) oder 

Flugsport) wird ab 11. Mai wieder zugelassen. 

Das Innenministerium wird in Zusammenarbeit mit den Sportfachverbänden und in Abstimmung mit dem Ge-

sundheitsministerium ein Konzept für weitere Lockerungen im Sport erarbeiten. 

...“ 

Durchhalten, es scheint langsam voran zu gehen. 

 

29.4.2020: 

Der BSSB (https://www.bssb.de/verband-blog/2162-aktualisierte-informationen-zum-umgang-mit-dem-

coronavirus.html) meldet am 28.4.2020, dass u.a. die Vereinsschießanlagen bis mindestens zum 10.5.2020 ge-

schlossen bleiben müssen. 

Bleibt weiterhin gesund! 

 

21.4.2020: 

Auch die bayrischen Herbstmeisterschaften für Senioren und Körperbehinderte wurden heute vom BSSB abge-

sagt. 

 

17.4.2020: 

Die Lage scheint sich zwar etwas zu entspannen, wir sind aber immer noch weit von Normalität entfernt. Die 

von Bundes- und bayrischer Staatsregierung am 15./16.4.2020 bekannt gegebenen leichten Lockerungen (s. An-

hang und https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-205/) der Maßnahmen betreffen nicht die Sport-

stätten, so dass unser Schießstand/Schützenheim auch weiterhin geschlossen bleiben muss. Sobald sich etwas 

(hoffentlich zum Besseren) ändert, werdet Ihr informiert. Der BSSB (https://www.bssb.de/) meldet am 

17.4.2020, dass die Schießanlagen mindestens bis zum 3.5.2020 geschlossen bleiben müssen. 



Bleibt weiterhin gesund! 

 

15./19.3.2020: 

Wie bereits bekannt gegeben, wurden alle weiterführenden nationalen Meisterschaften für heuer von ganz 

oben (von DSB und BSSB) abgesagt.  

Die noch offenen RWK und die Aufstiegskämpfe werden bis auf Weiteres nicht geschossen. Regelungen zum 

Auf-/Abstieg werden bekannt gegeben, sobald sich ein Ende der Coronakrise abzeichnet. 

Nachdem sich die allgemeine Lage eher verschärft**, als entspannt, haben wir beschlossen, dass zumindest bis 

nach den Osterferien der offizelle Schießbetrieb bei uns eingestellt wird. D.h. es findet kein Trainings- und oder 

Wertungsschießen statt. Auch kein Jugendtraining. Die Standaufsichten und Aufsperrdienste sind natürlich auch 

hinfällig. 

Das erste Schießen nach der "Quarantäne" findet somit voraussichtlich(!) am 21.4.2020 satt. Das kann sich aber 

je nach Entwicklung der Dinge auch noch ändern.  

Falls jemand das dringende Bedürfnis verspürt, trotzdem schießen zu wollen, kann er/sie sich in Eigenregie da-

rum kümmern (z.B Schlüssel organisieren). Es kann aber keine Wertung geschossen werden.* 

Das bereits angekündigte und auch schon teilweise organisierte Osterschießen wird zu einem späteren Zeit-

punkt als "Oster-Nachschießen" o.ä. nachgeholt. 

Zum 21.4. hatten wir eigentlich auch den Beginn des Preis- und Königsschießens vorgesehen. Ob und wann das 

durchgeführt wird, werdet Ihr natürlich rechtzeitig erfahren. 

 

* Aktualisierung vom 19.3.2020: Das ist aufgrund der Allgemeinverfügung der Bayr. Staatsregierung (s. An-

hang) auch nicht möglich/erlaubt) 

** bitte unbedingt auch die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und 

Pflege vom 20.03.2020, Az. Z6a-G8000-2020/122-98 beachten 

 

 

 

Mit bedauerndem Schützengruß und 

der Hoffnung, dass alles gut ausgeht, 

 

 
 

 

 

 

 

im Namen der gesamten Vorstandschaft 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


